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	Mythos
	Realität

	„Unser Verein ist klein, das betrifft uns nicht.“
	Die DSGVO gilt unabhängig von der Vereinsgröße. Sobald personenbezogene Daten verarbeitet werden – und das tut in der Regel jeder Verein –, greifen die gesetzlichen Anforderungen.

	„Wir sind kein eingetragener Verein – also nicht betroffen.“
	Die Rechtsform spielt keine Rolle. Entscheidend ist allein, ob ein Verein personenbezogene Daten verarbeitet – nicht, ob er im Vereinsregister steht. In der Praxis sehr häufig: kleine Sportgruppen, Förderkreise, Chöre etc.

	„Wir verdienen kein Geld, deshalb greift Datenschutz nicht.“
	Gewinnerzielungsabsicht ist irrelevant. Auch gemeinnützige und rein ehrenamtliche Organisationen müssen dieselben Vorgaben einhalten wie wirtschaftliche Akteure.

	„Wir speichern nur Telefonnummern, keine sensiblen Daten.“
	Auch Telefonnummern sind personenbezogene Daten. Bereits die Möglichkeit, eine Person identifizieren zu können, genügt für die Anwendbarkeit der DSGVO.

	„Eine Excel-Liste auf dem privaten Laptop ist keine Datenverarbeitung.“
	Doch – auch das Speichern ist eine Verarbeitung. Achtung: Auf privaten Geräten kann dies unzulässig sein, wenn kein ausreichender Schutz besteht.

	„Wir veröffentlichen nur harmlose Gruppenfotos – das ist okay.“
	Fotos gelten als personenbezogene Daten und erfordern eine Rechtsgrundlage. Ohne Einwilligung oder eine andere Erlaubnisnorm dürfen Bilder nicht veröffentlicht oder weitergegeben werden. Ausnahmen nach § 23 KunstUrhG sind möglich (z. B. Fotos von Veranstaltungen), ersetzen aber nicht jede Einwilligung.

	„Im Ehrenamt wird nichts passieren – wir machen es ja für einen guten Zweck.“
	Guter Zweck schützt nicht vor DSGVO-Pflichten und möglichen Bußgeldern. Aufsichtsbehörden haben ausdrücklich bestätigt, dass Verstöße auch bei Vereinen geahndet werden können.
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